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Lehrabschlussprüfung 

Gliederung 

Die Lehrabschlussprüfung gliedert sich in eine theoretische und praktische Prüfung. 

Die theoretische Prüfung ist grundsätzlich vor der praktischen Prüfung abzuhalten. 

Die theoretische Prüfung entfällt, wenn die zur Lehrabschlussprüfung antretende Person die letzte Klasse der 
fachlichen Berufsschule positiv absolviert oder den erfolgreichen Abschluss einer die Lehrzeit ersetzenden 
berufsbildenden mittleren oder höheren Schule nachgewiesen hat. 

Die Aufgaben der Lehrabschlussprüfung haben nach Umfang und Niveau deren Zweck und den Anforderungen der 
Berufspraxis zu entsprechen. 

Schriftliche Prüfungsteile können von der Lehrlingsstelle auch in computerunterstützter Form durchgeführt 
werden. 

Theoretische Prüfung 

Die theoretische Prüfung besteht aus den Gegenständen „Gleisbautechnologie“, „Angewandte Mathematik“ und 
„Fachzeichnen“ und hat schriftlich zu erfolgen. 

Gegenstand „Gleisbautechnologie“ 

Die zur Prüfung antretende Person hat kompetenzorientierte Aufgaben aus sämtlichen nachfolgenden Bereichen zu 
bearbeiten: 

 1. Grundlagen der Eisenbahntechnik sowie des Gleisbaus und berufsspezifische Arbeiten zur Bearbeitung und 
Verlegung von Oberbaumaterialien, 

 2. berufsspezifische Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Vorrichtungen, Einrichtungen und Arbeitsbe- helfe, deren 
Aufbau und Funktionsweise sowie Pflege- und Wartungserfordernisse unter Berücksichtigung der 
Arbeitssicherheit, 

 3. berufsspezifische Werk- und Hilfsstoffe, deren Arten und Eigenschaften sowie die vorschriftsmäßige 
Lagerung, Anwendung und Entsorgung, 

 4. Eigenschaften von Beton und bituminösem Mischgut, deren fachgerechte Be- und Verarbeitung sowie 
geeignete Einsatzgebiete in der Gleisbautechnik, 

 5. Be- und Verarbeitungstechniken für berufsspezifische Werk- und Hilfsstoffe, 

 6. berufsrelevante baurechtliche und eisenbahnrechtliche Bestimmungen sowie Bedeutung und Einsatz von 
Signalen, Warnsystemen und Absperrungen zur Baustellenabsicherung, 

 7. Bauabläufe, Bauplatzarbeiten sowie Vorbereitungsarbeiten im Gleisbau sowie entsprechende 
Arbeitsverfahren und -techniken, 

 8. Vermessungsarbeiten sowie Erd-, Aushub- und Hinterfüllungsarbeiten und deren Einsatz in der 
Gleisbautechnik, 

 9. unterschiedliche Sicherungsmaßnahmen bei Erdarbeiten und deren Einsatz, 

 10. Funktion von Fundierungen und mögliche Ausführungsweisen, 

 11. Möglichkeiten der Abwasser- und Oberflächenwasserbeseitigung im Gleisbau sowie Aufbau eines 
Kanalsystems und erforderliche Bauteile und Materialien, 

 12. Wartungs-, Entstörungs- und Instandsetzungsarbeiten an Gleisanlagen, 

 13. berufseinschlägige Sicherheitsvorschriften sowie berufsspezifische Umwelt-, Hygiene- und 
Qualitätsstandards und Unfallgefahren im beruflichen Alltag, 

 14. berufseinschlägige Umweltstandards und Maßnahmen für den Umgang mit Abfällen und wieder- 
verwertbaren Materialien. 
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Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit, 

 2. Vollständigkeit der Aufgabenlösung. 

Die Aufgaben sind so zu konzipieren, dass sie im Regelfall in 90 Minuten bearbeitet werden können. Die Prüfung ist 
nach 120 Minuten zu beenden. 

Gegenstand „Angewandte Mathematik“ 

Die zur Prüfung antretende Person hat kompetenzorientierte Aufgaben aus sämtlichen nachfolgenden Bereichen zu 
bearbeiten: 

 1. berufsbezogene Längen-, Flächen- und Volumsberechnungen, 

 2. Gefälleberechnungen, 

 3. Materialbedarfs- und Mischungsberechnungen, 

 4. Berechnungen zur Gleisgeometrie, 

 5. berufsrelevante vermessungstechnische Berechnungen. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche und rechnerische Richtigkeit, 

 2. Vollständigkeit. 

Die Aufgaben sind so zu konzipieren, dass sie im Regelfall in 60 Minuten bearbeitet werden können. Die 
Prüfung ist nach 80 Minuten zu beenden. 

Gegenstand „Fachzeichnen“ 

Die Prüfung hat die Anfertigung einer normgerechten bautechnischen Zeichnung nach vorgegebenen Angaben zu 
umfassen. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche und zeichnerische Richtigkeit, 

 2. Vollständigkeit. 

Die Aufgabe ist so zu konzipieren, dass sie im Regelfall in 40 Minuten bearbeitet werden kann. Die Prüfung ist nach 
60 Minuten zu beenden. 

Praktische Prüfung 

Die praktische Prüfung besteht aus den Gegenständen „Prüfarbeit“ und „Fachgespräch“. 

Gegenstand „Prüfarbeit“ 

Die Prüfung ist nach Angabe der Prüfungskommission in Form der Bearbeitung von betrieblichen Arbeitsaufträgen, 
unter Einschluss von Arbeitsplanung sowie Maßnahmen zur Sicherheit, zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum 
Umweltschutz und zur Qualitätskontrolle, in Form von zusammenhängenden Arbeitsabläufen durchzuführen. Die 
zur Prüfung antretende Person hat bei der Aufgabenstellung: 

 1. technische Unterlagen (zB Baupläne, Material- und Stücklisten, Regelzeichnungen, Gleis- und 
Weichenpläne, relevante Gesetze, Verordnungen, Normen und sonstige Regelwerke für Verkehrsanlagen) 
zu lesen und daraus benötigte Informationen zu entnehmen und anzuwenden, 

 2. geeignete, betriebsspezifische Vermessungs- und Ortungsgeräte zur Messung unterschiedlicher Größen (zB 
Längen, Höhen, Bögen, Niveaus, Ebenheiten) auszuwählen und anzuwenden, 

 3. lösbare (zB Schraubverbindungen) Verbindungen mit den geeigneten Handwerkzeugen, Geräten und/oder 
Maschinen herzustellen, 

 4. Schienen mit geeigneten Handwerkzeugen, Geräten und/oder Maschinen unter Anwendung der 
verschiedenen Verfahren (zB Verbindungsschweißen, Auftragsschweißen, Lichtbogenhand- schweißen, 
Schutzgasschweißen) zu schweißen, 
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 5. Gleisanlagen (zB Prüfung der Gleisgeometrie, Weichenprüfung, Prüfung des Schienenverschleißes, Prüfung 
des Lichtraums, Vegetationskontrolle) optisch oder digital auf ihren Zustand zu kontrollieren und die 
Ergebnisse der Kontrolle zu dokumentieren, 

 6. Schotterbettungen oder Eindeckungen von Betontragschichten (zB Asphalt, Pflaster, Grüngleis, Beton) mit 
geeigneten Handwerkzeugen, Geräten und/oder Maschinen herzustellen, 

 7. Schwellen auf Schotterbettungen oder Schwellen/Gleise auf Betontragschichten mit geeigneten 
Handwerkzeugen, Geräten und/oder Maschinen zu verlegen. 

Die Prüfungskommission hat jeder zur Prüfung antretenden Person Aufgaben zu stellen, die in der Regel in sechs 
Stunden ausgeführt werden können. 

Die Prüfung ist nach sieben Stunden zu beenden. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. Maßhaltigkeit, 

 2. fachgerechte Ausführung, 

 3. fachgerechtes Verwenden der richtigen Handwerkzeuge, Geräte oder Maschinen, 

 4. fachgerechtes Verwenden der richtigen Gleisbaustoffe, Gleisbauteile und Materialien. 

Gegenstand „Fachgespräch“ 

Das Fachgespräch ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen. 

Im Fachgespräch ist im Rahmen eines Gesprächs, das sich auf konkrete Situationen aus dem beruflichen Alltag 
bezieht, die berufliche Kompetenz der zur Prüfung antretenden Person festzustellen. Inhalte aus den Bereichen 
einschlägige Sicherheitsvorschriften, Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind miteinzubeziehen. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit und Praxistauglichkeit, 

 2. professionelle Gesprächsführung. 

Das Fachgespräch dauert für jede zur Prüfung antretenden Person zumindest 15 Minuten. Es ist nach 20 Minuten 
zu beenden. Eine Verlängerung um höchstens zehn Minuten hat im Einzelfall zu erfolgen, wenn der 
Prüfungskommission ansonsten eine zweifelsfreie Bewertung der Leistung der zur Prüfung antretenden Person nicht 
möglich ist. 

Wiederholungsprüfung 

Die Lehrabschlussprüfung kann wiederholt werden. 

Bei der Wiederholung der Lehrabschlussprüfung sind nur die mit „Nicht genügend“ bewerteten Gegenstände zu 
prüfen. 
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